
BETRIEBSANWEISUNG
für Betriebsmittel

Praxis:

Datum:

Verantwortlich: 

Arbeitsbereich: Tätigkeit: 

Bezeichnung des Betriebsmittels

Ultraschall-Reinigungsgerät

Gefahren für Mensch und Umwelt
Gefahren für den Menschen
Gefahr durch Ultraschallschwingungen.
Mögliche Gefährdungen durch Reinigungsflüssigkeit.
Mögliche Gefährdung durch Lärm. 

Gefahren für die Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Vorhandene Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.
Nur Betriebsstoffe einsetzen, die vom Anlagenhersteller freigegeben sind.

Nie Wasser mit extremen Temperaturen (kalt oder heiß) einfüllen.

Keine brennbaren Flüssigkeiten verwenden. 

Organisatorische Schutzmaßnahmen
Der Ultraschallreiniger darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden.
Die Bedienungsanleitung des Reinigungsgeräts muss gelesen und verstanden worden sein.

Beseitigen Sie Stolper- und Rutschgefahren (z.B. herumliegende Gegenstände, verschüttetes Öl) 
stets sofort. Halten Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz. 

Keine Körperteile in die Wanne tauchen. Insbesondere während der Ultraschall-Reinigung muss der
Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit vermieden werden.

Das Rauchen ist im Arbeitsraum verboten.

Das Essen, Trinken, Schnupfen und Aufbewahren von Nahrungsmitteln ist im Arbeitsraum 
verboten.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Tragen Sie die Schutzausrüstung, die Ihnen zur Verfügung gestellt wird.
Beim Umgang mit dem Ultraschall-Reinigungsgerät sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Tragen Sie bei der Arbeit an und mit Maschinen eng anliegende Kleidung. Schlagen Sie Ärmel nur 
nach innen um.

Benutzen Sie Hautschutzmittel bei Kontakt mit chemischen Substanzen.

Reinigen Sie vor den Pausen und bei Arbeitsende Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. 
Hautschutzplan beachten!

Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeitsbereich aufbewahren

Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen.   

Verhalten bei Störungen
Maßnahmen bei Störungen
Können während des Betriebs auftretende Störungen nicht beseitigt werden, so ist die 
Anlage über den Hauptschalter abzuschalten und unverzüglich der Praxisinhaber zu 
informieren.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung
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Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe
Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort; Verhaltensmaßnahmen
Selbstschutz beachten, Anlage abschalten, Verletzte bergen.
Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen. 

Den Verletzten beruhigen, Ersthelfer hinzuziehen.

Die Unfallstelle sichern. Der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.

Ruhe bewahren!

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Wichtige Rufnummern:
Feuerwehr: 112 D-Arzt: Siehe "Aushangpflichtige 

Informationen" 
Rettungsstelle: 112 Ersthelfer: Zahnarzt 

Instandhaltung; Entsorgung
Wartung; Instandhaltung:
Wartungsarbeiten dürfen - entsprechend der Betriebsanleitung des Anlagenherstellers - nur durch 
fachkundige Personen durchgeführt werden.

Reinigungsarbeiten des Geräts nur stromlos bzw. bei gezogenem Stecker. 

Die Betriebsanweisung für Instandhaltungsarbeiten ist zu beachten. 

Sachgerechte Entsorgung:
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